IsnyAllgau

Offentliche Bekanntmachung

Larmaktionsplan, Stufe 4
- Beschlussfassung gemal § 47d Abs. 2 und 7 BImSchG —

Die Stadt Isny im Allgau ist gemaRk § 47e Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 6 Abs. 6

der Immissionsschutz-Zustandigkeitsverordnung fir Baden-Wirttemberg (BImSchZuVO) zustéandig fir die Auf-

stellung eines Larmaktionsplanes in ihrem Gebiet. Die Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg (LUBW) hat

die Larmkartierung fur die HauptverkehrsstraRen mit einem Verkehrsaufkommen von tber 8.200 Kfz/Tag durch-

geflihrt. Auf Gemarkung Isny im Allgadu wurden die BundesstraSe 12 und die Landesstralle 318 als Hauptverkehrs-

straRen erfasst.

Der Gemeinderat hat dem erarbeiteten Entwurf des Larmaktionsplans am 05. Mai 2025 zugestimmt und die Ver-

waltung beauftragt, die nach § 47 d Abs. 3 BImSchG erforderliche férmliche Beteiligung der Offentlichkeit und

der Trager 6ffentlicher Belange durchzufithren. Die Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte im Zeitraum vom 16.

Juni 2025 bis einschlieRlich 16. Juli 2025.

Der Gemeinderat Isny im Allgdu hat am 24. November 2025 lUber die eingegangenen Stellungnahmen der Trager

offentlicher Belange und der Offentlichkeit beraten. Der Lirmaktionsplan wurde mit den folgenden Lisrmminde-

rungsmafnahmen beschlossen:

e Festsetzung einer ganztagigen Geschwindigkeitsbeschrankung von 30 km/h aus Larmschutzgrinden entlang
der B 12 beidseitig, beginnend und endend mit den Ortsein-/-ausgangen

e Anregung zum Bau einer transparenten Larmschutzwand im Bereich der B 12 Ortsdurchfahrt GroRholzleute

e Errichtung eines zweiten stationédren Kontrollgerates entlang der B 12 Ortsdurchfahrt GroRholzleute

e Anregung zum Bau der Ortsumfahrung B 12 GroRholzleute

e Anregung zur Einengung des Fahrbahnbereichs der B 12 OD GrofRholzleute durch die Realisierung eines ein-
seitigen Fahrradstreifens und die Pflanzung stralBenbegleitender Baume

e Festsetzung einer beidseitigen ganztagigen Geschwindigkeitsbeschrankung von 50 km/h aus Larmschutz-
grinden entlang der L 318 Bebauung Rengers, zwischen der Wohnbebauung Rengers 8 und Rengers 2.

e Anregung zur Errichtung eines bepflanzten Larmschutzwalls zum Schutz der Wohnbebauung Schweinebach

e Anregung zur Umsetzung von flankierenden MaRnahmen zur Kontrolle der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit

e Einbau eines larmmindernden Fahrbahnbelags als vordringlicher Bedarf in allen Bereichen, in denen die Aus-
l6sewerte der Larmaktionsplanung (65/55 dB(A) tags/nachts) erreicht/Uberschritten werden, insbesondere
entlang der B 12, Einmindung KreisstralRe K 8016 bis zur westlichen Gemarkungsgrenze sowie entlang der L
318

e Forderung des Umweltverbundes (OPNV, Rad- und FuRgéngerverkehr)

e Unterstltzung der Eigentimer:innen stark belasteter Wohngebdude bei der Antragstellung auf Bezuschus-
sung flr den Einbau von Larmschutzfenstern

Der beschlossene Larmaktionsplan liegt im Bauamt der Stadt Isny zur Einsicht aus und ist ebenfalls auf der Home-

page unter www.isny.de/laermaktionsplan einsehbar. Die Verwaltung beantragt die Umsetzung der im Larmakti-

onsplan festgesetzten Malknahmen bei der zusténdigen Verkehrsbehorde.

Isny im Allgau, 10.12.2025

Rainer Magenreuter, Burgermeister
Signiert von Karina Rast
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Veroffentlichung www.isny.de: vom 16.12.2025 bis 16.02.2025
Stadtverwaltung Isny im Allgdu, Blrgermeisteramt, WassertorstralRe 1-3, 88316 Isny im Allgau

"To56811




		2025-12-16T08:47:10+0100
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	Bekanntmachung Lärmaktionsplanung Stufe 4 16.12.2025 - 16.2.2026.pdf




